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 Veröffentlicht am 28.08.1997

Norm

ABGB §1295 Ia3b

ABGB §1304 E

ABGB §1311 IIa

ABGB §1330 A

StGB §107

Rechtssatz

Es besteht zwar ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen dem Verdienstentgang des Provozierten, den er

dadurch erleidet, daß er wegen Verletzung des Provokateurs in Haft genommen wird, und dem Verhalten des

Provozierenden, dieser Schaden wird aber nicht vom Schutzzweck der verletzten Norm erfaßt.
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